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Allgemeine Verkaufsbedingungen 
Geissel GmbH • Brühlstraße 28 • D-75417 Mühlacker 
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Geltungsbereich 
 

Diese Allgemeinen Verkaufsbedingungen gelten nur gegen-
über Unternehmern im Sinne von § 14 BGB, nicht aber gegen-
über Verbrauchern.  
 

Wir erbringen alle unsere Lieferungen und werksverträglichen 
Leistungen ausschließlich unter Geltung dieser Allgemeinen 
Verkaufsbebedingungen. Entgegenstehende oder abweich-
ende Bedingungen des Kunden erkennen wir nicht an, es sei 
denn, wir hätten ihrer Geltung ausdrücklich schriftlich 
zugestimmt.  
 

Unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen gelten auch für 
zukünftige Geschäfte, selbst wenn wir im Einzelfall nicht darauf 
Bezug nehmen sollten. 
 

Vorrangig vor diesen Allgemeinen Verkaufsbedingungen gelten 
im Einzelfall getroffene, individuelle Vereinbarungen mit dem 
Kunden (einschließlich Nebenabreden, Ergänzungen und 
Änderungen). Für den Inhalt derartiger individueller Verein-
barungen ist ein schriftlicher Vertrag bzw. unsere schriftliche 
Bestätigung maßgebend.  
 
Angebot und Vertragsschluss 
 

Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich, sofern 
sie nicht  ausdrücklich als  bindendes Angebot bezeichnet sind.  
 

Maßgeblich für den Auftrag ist unsere schriftliche Auftrags-
bestätigung. Hat der Kunde Einwendungen gegen den Inhalt 
der  Auftragsbestätigung, so muss er dieser unverzüglich 
widersprechen. Ansonsten kommt der Vertrag nach Maßgabe 
der Auftragsbestätigung zustande.  
 
Lieferung 
 

Bei Lieferungen sind fertigungsbedingte Mengenab-
weichungen bis +/- 10 % zulässig, sofern nicht schriftlich etwas 
anderes vereinbart und dem Kunden dies nicht unzumutbar ist.  
Die Liefer- und Leistungszeit (nachfolgend Lieferzeit genannt)  
ist von uns eingehalten, wenn bis zu deren Ablauf der 
Liefergegenstand unser Werk verlassen hat.  
 

Können wir die Lieferzeit wegen höherer Gewalt, wegen 
Arbeitskämpfen oder wegen sonstiger Ereignisse, die 
außerhalb unseres Einflussbereiches liegen und für uns nicht 
erkennbar waren, nicht einhalten, so verlängert sich die 
Lieferzeit automatisch um eine angemessene Frist. Sowohl 
über den Eintritt eines solchen Ereignisses als auch über deren 
Wegfall werden wir den Kunden unverzüglich informieren.  
 

Voraussetzung für die Einhaltung der Lieferzeit ist unsere 
ordnungsgemäße und rechtzeitige Selbstbelieferung durch 
unsere Vorlieferanten. Wir werden den Kunden unverzüglich 
entsprechend informieren, wenn Umstände eintreten oder für 
uns erkennbar werden, aus denen sich ergibt, dass aufgrund 
einer nicht ordnungsgemäßen oder rechtzeitigen Selbst-
belieferung die Einhaltung der mit dem Kunden vereinbarten 
Lieferzeit gefährdet sein könnte. In diesem Fall werden wir den 
Kunden aktiv und regelmäßig auf dem Laufenden halten.  
 

Kommen wir in Lieferverzug, so haften wir bei grobem 
Verschulden für den dem Kunden entstehenden 
Verzögerungsschaden. Bei leichter Fahrlässigkeit ist unsere 
Haftung für nachgewiesene Verzögerungsschäden beschränkt 
auf eine Entschädigung für jede vollendete Woche des 
Verzuges von je 0,5 %, insgesamt jedoch höchstens 5 % des 
Preises für den Teil der Lieferung, der wegen des Verzuges 
nicht zweckdienlich eingesetzt werden konnte. 
 

Weitere Ansprüche aus Lieferverzug ergeben sich jedoch 
ausschließlich nur nach Ziff. 7. dieser Allgemeinen Verkaufs-
bedingungen. 
 

Wir sind zu Teillieferungen berechtigt, wenn dem Kunden dies 
nicht unzumutbar ist. 
 
Gefahrübergang und Versand 
 

Falls im Einzelfall nichts Abweichendes vereinbart ist, erfolgt 
unsere Lieferung „ab Werk“; dies ist auch für den Gefahrüber-
gang maßgeblich und zwar auch dann, falls wir ggf. noch 
zusätzliche Leistungen, wie z. B. den Transport oder die 
Versandkosten übernehmen. 
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Bei einem vereinbarten Versendungskauf geht die Gefahr mit 
der Übergabe an den Spediteur, den Frachtführer oder an die 
zur Ausführung der Versendung bestimmten Person auf den 
Kunden über. Es gelten die Incoterms 2010.  
 

Verpackung und Versandart bestimmen wir nach bestem 
Ermessen. Verpackung wird zu Selbstkosten berechnet. 
 
Preise / Zahlung / Aufrechnung und Zurückbehaltung 
 

Maßgebend sind die in unserer Auftragsbestätigung genannten 
Preise. Diese Preise gelten, sofern nichts anderes vereinbart 
ist, ab Werk und schließen Verpackung, Fracht, Porto, 
Versicherung, Zoll, sonstige Spesen und gesetzliche MwSt., 
die gesondert in Rechnung gestellt werden,  nicht ein.  
 

Rechnungsbeträge sind zahlbar innerhalb der vereinbarten 
Zahlungsfrist in Mühlacker. Werden von uns ausnahmsweise 
Wechsel oder Schecks in Zahlung genommen, so gilt die 
Zahlung erst erfolgt, wenn die Wechsel oder Schecks eingelöst 
sind. Alle uns durch die Annahme von Wechseln oder Schecks 
entstehenden Kosten trägt der Kunde.  
 

Der Kunde darf nur mit einer unbestrittenen oder rechtskräftig 
festgestellten Gegenforderung aufrechnen. Die Geltend-
machung eines Zurückbehaltungsrechts ist dem Kunden nur 
gestattet, wenn es auf demselben Vertragsverhältnis beruht. 
 

Wird der Liefergegenstand oder die vereinbarte Leistung 
innerhalb von 4 Monaten nach Vertragsschluss ausgeliefert 
bzw. erbracht, sind wir an die vereinbarten Preise gebunden. 
Bei vereinbarter oder von uns nicht zu vertretender längerer 
Lieferfrist sind wir berechtigt, die Preise entsprechend zu 
ändern, wenn nach Abschluss des Vertrages 
Kostensenkungen oder Kostenerhöhungen, insbesondere 
aufgrund von Tarifabschlüssen oder Materialpreisänderungen 
eintreten. Diese werden wir dem Kunden auf Verlangen 
nachweisen. 
 
Mängelhaftung 
 

Der Kunde hat den Liefergegenstand unverzüglich nach 
Ablieferung auf Mängel zu untersuchen. Erkennbare Mängel 
hat der Kunde uns unverzüglich schriftlich anzuzeigen. Nicht 
erkennbare Mängel hat der Kunde uns unverzüglich nach ihrer 
Entdeckung schriftlich anzuzeigen. Die Absendung der 
Anzeige genügt zur Wahrung der in den vorstehenden Sätzen 
2 und 3 genannten Fristen.  
 

Alle nachweislich bereits bei Gefahrübergang mit Sachmängeln 
behafteten Teile des Liefergegenstandes werden nach unserer 
Wahl entweder nachgebessert oder neu geliefert (Nacherfüllung). 
Der Kunde hat uns eine angemessene Zeit und Gelegenheit zur 
Nacherfüllung einzuräumen.  
 

Schlägt die Nacherfüllung fehl, ist der Kunde berechtigt, zu den 
anderen gesetzlichen Mängelansprüchen überzugehen. Ein 
Rücktrittsrecht wegen unerheblicher Mängel steht dem Kunden 
nicht zu. Im Übrigen gelten die die besonderen Bestimmungen 
unter Ziffer 7 dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen. 
 
Sonstige Haftung 
 

Auf Schadensersatz   haften wir, gleich  aus   welchem Rechts- 
grund, bei  Vorsatz  und  grober   Fahrlässigkeit. Bei  einfacher  
Fahrlässigkeit haften wir nur 
 

• für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des    
Körpers oder der Gesundheit; 

• für Schäden aus der Verletzung wesentlicher 
Vertragspflichten (Verpflichtungen, deren Erfüllung die 
ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages 
überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der 
Kunde regelmäßig vertraut und vertrauen darf); in 
diesem Fall ist unsere Haftung jedoch auf den Ersatz 
des vorhersehbaren, typischerweise eintretenden 
Schadens begrenzt. 

 

Diese Haftungsbeschränkungen gelten nicht, soweit wir einen 
Mangel arglistig verschwiegen haben, eine ausdrückliche 
Garantie übernommen haben und für eine Haftung nach dem 
Produkthaftungsgesetz.  
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Die gesetzlichen Regelungen über die Beweislast bleiben 
durch die vorstehenden Regelungen unberührt.  
 
Verjährung 
 

Soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist, beträgt die 
allgemeine Verjährungsfrist für Ansprüche des Kunden aus 
Sach- und Rechtsmängeln 12 Monate ab Ablieferung. 

Diese  Diese Verjährungsfrist gilt auch für die vertraglichen und 
außervertraglichen Schadensersatzansprüche des Kunden, 
die auf einem Mangel der Ware beruhen. 

Die gesetzlichen Verjährungsfristen gelten 
 

• für Schadensersatzansprüche aus der Verletzung des   
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit; 

 

• für eine Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz; 
 

• soweit wir einen Mangel arglistig verschwiegen haben; 
 

• soweit wir eine Garantie übernommen haben; 
 

• soweit es sich bei der von uns gelieferten Ware um ein 
Bauwerk handelt oder um eine Sache, die entsprechend 
ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk 
verwendet worden ist und dessen Mangelhaftigkeit 
verursacht hat; 

 

• für  Ansprüche im Lieferantenregress bei Endlieferung 
an einen Verbraucher (§ 479 BGB).  

 
Eigentumsvorbehalt 
 

Wir behalten uns das alleinige Eigentum an allen 
Liefergegenständen (Vorbehaltsware) bis zur vollständigen 
Erfüllung sämtlicher uns aus der Geschäftsverbindung mit dem 
Kunden zustehenden Ansprüche vor. Bei laufender Rechnung 
dient das gesamte Vorbehaltsgut zur Sicherung der 
Saldenforderung. 
 

Der Kunde ist verpflichtet, die Vorbehaltsware pfleglich zu 
behandeln und angemessen gegen üblichen Risiken 
(Diebstahl, Feuer, Wasser, etc.) zu versichern. Die 
Verpfändung oder Sicherheitsübereignung der gelieferten 
Vorbehaltswaren im Ganzen oder in Teilen ist für die Dauer 
des Eigentumsvorbehalts nicht gestattet. Der Kunde 
verpflichtet sich für den Fall, dass wir die Liefergegenstände 
nicht an den Kunden selbst, sondern an einen Dritten liefern, 
diesen Dritten auf unseren Eigentumsvorbehalt und die Unzu-
lässigkeit von Verpfändungen und Sicherungsübereignungen 
ausdrücklich hinzuweisen. 
 

Bei Pfändungen der Vorbehaltsware durch Dritte oder bei 
sonstigen Eingriffen Dritter muss der Kunde auf unser 
Eigentum hinweisen und muss uns unverzüglich 
benachrichtigen, damit wir unsere Eigentumsrechte 
durchsetzen können. Der Kunde trägt alle Kosten, die zur 
Aufhebung des Zugriffs und zu einer Wiederbeschaffung der 
Vorbehaltsware aufgewendet werden müssen, sofern sie nicht 
von dem Dritten eingezogen werden können.  
 

Der Kunde ist berechtigt, die Vorbehaltsware bis zu einem von 
uns erklärten Widerruf im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr 
zu verarbeiten und zu veräußern. Einen Widerruf werden wir 
nur aus wichtigem Grund erklären. Ein wichtiger Grund liegt 
insbesondere vor bei Zahlungsverzug, Zahlungseinstellung, 
Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens oder sonstigen 
begründeten Anhaltspunkten für eine unseren Zahlungs-
anspruch gefährdende Verschlechterung der Vermögens-
verhältnisse des Kunden.  
 

Der Kunde ist berechtigt, vorbehaltlich des aus wichtigem 
Grund zulässigen Widerrufs, über die Vorbehaltsware im 
Rahmen eines ordnungsgemäßen Geschäftsgangs zu 
verfügen. Unzulässig sind insbesondere Sicherungsüber-
eignung und Verpfändung. Die Vorbehaltsware darf nur dann 
vom Kunden an den Erwerber weitergegeben werden, wenn 
sich der Kunde mit seinen Verpflichtungen uns gegenüber 
nicht in Verzug befindet.  
 

Im Fall der Weiterveräußerung tritt der Kunde bereits jetzt 
sämtliche Ansprüche aus der Weiterveräußerung, 
insbesondere Zahlungsforderungen aber auch sonstige 
Ansprüche, die im Zusammenhang mit der Veräußerung 
stehen, an uns ab, und zwar unabhängig davon, ob der 
Liefergegenstand ohne oder nach Verarbeitung weiterverkauft 
worden ist.  
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Die abgetretenen Forderungen dienen im selben Umfang 
unserer Sicherung wie die Vorbehaltsware. Wird die 
Vorbehaltsware vom Kunden zusammen mit anderen, nicht 
von uns verkauften Waren veräußert, so wird uns die 
Forderung aus der Weiterveräußerung im Verhältnis des 
Rechnungswertes der Vorbehaltsware zu den 
Rechnungswerten der anderen verwendeten Waren 
abgetreten. Bei der Veräußerung von Waren, an denen wir 
Miteigentumsanteile haben, wird uns ein unserem 
Miteigentumsanteil entsprechender Teil abgetreten.   
 

Der Kunde ist berechtigt, bis zu einem aus wichtigem Grund 
zulässigen Widerruf durch uns die abgetretenen Forderungen 
treuhänderisch einzuziehen. Aus wichtigem Grund sind wir 
berechtigt, die Forderungsabtretung auch im Namen des 
Kunden den Drittschuldnern bekannt zu geben. Mit der 
Anzeige der Abtretung an den Drittschuldner erlischt die 
Einziehungsbefugnis des Kunden. Im Fall des Widerrufs der 
Einziehungsbefugnis können wir verlangen, dass der Kunde 
uns die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner 
bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, 
die dazu gehörigen Unterlagen aushändigt und den 
Schuldnern die Abtretung mitteilt.   
 

Sofern sich der Kunde vertragswidrig verhält, insbesondere in 
Zahlungsverzug gekommen ist, haben wir das Recht, die 
Vorbehaltsware zurückzunehmen, nachdem wir eine ange-
messene Frist zur Leistung gesetzt haben. Die für die Rück-
nahme anfallenden Kosten trägt der Kunde. Sofern wir die 
Vorbehaltsware zurücknehmen oder pfänden, stellt dies einen 
Rücktritt vom Vertrag dar. Von uns zurückgenommene 
Vorbehaltsware dürfen wir verwerten. Ein nach Abzug eines 
angemessenen Betrages für die Kosten der Verwertung 
verbleibender Erlös der Verwertung wird mit denjenigen 
Beträgen verrechnet, die uns der Kunde schuldet.  
 

Soweit der Eigentumsvorbehalt oder die Forderungsabtretung 
aufgrund nicht abdingbarer ausländischer Rechtsvorschriften 
unwirksam oder undurchsetzbar sein sollten, gilt die dem 
Eigentumsvorbehalt oder der Forderungsabtretung in diesem 
Bereich entsprechende Sicherheit als vereinbart. Ist hiernach 
die Mitwirkung des Kunden erforderlich, hat er alle 
Maßnahmen zu treffen und Erklärungen abzugeben, die zur 
Begründung und Erhalt der Sicherheit erforderlich sind.  
 

Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf 
Verlangen des Kunden nach unserer Wahl freizugeben, als ihr 
Wert die zu sichernden Forderungen um mehr als 20 % 
übersteigt.  
 
Angaben des Kunden/ Schutzrechte 
 

Der Kunde hat für die Richtigkeit der von ihm zur Verfügung 
gestellten Unterlagen, wie Zeichnungen, Berechnungen, 
Maßangaben, Muster, etc. einzustehen.  
 

Haben wir Waren nach Vorgaben des Kunden hergestellt, so 
haftet der Kunde dafür, dass Schutzrechte Dritter hierdurch 
nicht verletzt werden. Andernfalls ist er verpflichtet, uns von 
allen Ansprüchen betroffener Schutzrechtsinhaber sowie 
weiterer dadurch entstehenden Kosten freizustellen.  
 
Erfüllungsort, Gerichtsstand, anzuwendendes Recht 
 

Erfüllungsort für Lieferung, Zahlung und alle sonstigen 
Verpflichtungen aus dem Vertragsverhältnis ist, sofern nichts 
anderes vereinbart ist, unser Geschäftssitz. 
 

Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis sowie 
über sein Entstehen und über seine Wirksamkeit ergebenden 
Rechtsstreitigkeiten ist für beide Teile unser Geschäftssitz, 
sofern der Kunde Kaufmann oder juristische Person des 
öffentlichen Rechts ist. Nach unserer Wahl können wir die 
Klage auch am Sitz des Kunden erheben.  
 

Das Vertragsverhältnis unterliegt deutschem Recht. 
UN-Kaufrecht (CISG) findet keine Anwendung. 
 
 

 
 


